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Es freut uns sehr, dass wir wieder mit dem Probebetrieb beginnen dürfen. Der BDB 
hat uns ein Grundlagenkonzept zur Verfügung gestellt, welches grundsätzlich für uns 
Gültigkeit hat. Folgende Punkte müssen darüber hinaus beachtet werden:  
 

• Im ganzen Probelokal herrscht Maskenpflicht! 

• Es muss eine Händedesinfektion beim betreten des Probelokals durchgeführt 
werden. 

• Getränke dürfen nur während des Unterrichts konsumiert werden. Es ist 
untersagt sich in der Küche, oder anderen Räumen außerhalb der Proben zu 
treffen.  

 
Unterricht: 

• Der Einzelunterricht findet in den dafür vorgesehenen Räumen statt. 

• Hierbei sind die Beschriftungen der Räume und die Markierungen unbedingt 
zu beachten. 

• Die Unterrichtsnachweise müssen fortlaufend geführt werden und Ende 
Woche an vorsitzender@musikverein-wollmatingen.de geschickt werden. 

 
Weiterer Probebetrieb: 
 

• Ein Arbeiten im Orchester ist derzeit noch nicht möglich, da die 
Mindestabstände im Probelokal nicht eingehalten werden können. 

• Einzelne Musiker oder auch Gruppen können im Probelokal unter Einhaltung 
der Abstandsregeln proben. Hierbei sind die Beschriftungen der Räume und 
die Markierungen unbedingt zu beachten. 

• Proben, welche außerhalb des Unterrichts der Jugendabteilung stattfinden, 
müssen per Mail vorgängig an vorsitzender@musikverein-wollmatingen.de 
gemeldet werden.  
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